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V i e r t e r  A b s c h n i t t  

Gründe, welche die Strafe ausschließen oder mildern 

Zurechnungsunfähigkeit.
§ 51

(1) Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn 
der Täter zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, 
wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder 
wegen Geistesschwäche unfähig ist, das Unerlaubte der 
Tat cinzuschen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

(2) War die Fähigkeit, das Unerlaubte der Tat ein
zusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, zur Zeit 
der Tat aus einem dieser Gründe erheblich vermindert, 
so kann die Strafe nach den Vorschriften über die Be
strafung des Versuchs gemildert werden.
Anm.t Durch Art. 3 Ziff. i des Ges. gegen gefährliche Gewohnheitsver
brecher vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 995) ist Abs. 1 geändert und 
Abs. 2 angefügt worden.

Nötigungsstand.
§ 52

(1) Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn 
der Täter durch unwiderstehliche Gewalt oder durch 
eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf andere 
Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder Leben 
seiner selbst oder eines Angehörigen verbunden war, zu 
der Handlung genötigt worden ist.

(2) Als Angehörige im Sinne dieses Strafgesetzes sind 
anzusehen Verwandte und Verschwägerte auf- und ab
steigender Linie, Adoptiv- und Pflegeeltern und -kinder, 
Ehegatten, Geschwister und deren Ehegatten, und Ver
lobte.
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